
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Oberösterreich 1994/02/21
VwSen-400252/4/Gf/La

 JUSLINE Entscheidung
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Rechtssatz

Sicherungszweck nicht obsolet, wenn der Vater des Beschwerdeführers eine Verp/ichtungserklärung dahingehend, für

den Unterhalt seines Sohnes zu sorgen und diesen bei sich wohnen zu lassen, abgegeben hat, weil dies keine Gewähr

dafür bietet, daß der Beschwerdeführer für die Behörde auch dann greifbar ist, wenn die Ausweisung gegen diesen im

Wege der Abschiebung zwangsweise vollstreckt werden muß. Keine eigenständige Prüfung der Frage der behaupteten

Verletzung des "Refoulement"-Verbotes durch den UVS im Hinblick auf § 38 AVG, wenn diesbezüglich bereits ein Antrag

gemäß § 54 FrG bei der Behörde gestellt wurde. Abweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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